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Liebe Mandanten,
natürlich könnte man jetzt über die drücken-
de Hitze schimpfen, über die Gewitter und 
den ziehenden Nacken durch die Klimaan-
lage. Oder aber man jubelt es ganz einfach 
frei heraus: Der Sommer ist nicht mehr weit! 
Randvoll mit dieser Energie kann man dann 
nur schwer am Szenario unseres Bildes vor-
beigehen ohne mitzurollern und mitzuhüp-
fen. Aber warum denn auch nicht? Das ist 
Lebensfreude, das ist Lebensqualität – das 
ist alles andere als langweilig. Und so wollen 
wir doch sein. 

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Juni 2018

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

⁵ Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.06.2018) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 11.06.2018 14.06.2018 08.06.2018

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 11.06.2018 14.06.2018 08.06.2018

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 11.06.2018 14.06.2018 08.06.2018

Umsatzsteuer ⁴ 11.06.2018 14.06.2018 08.06.2018

Sozialversicherung ⁵ 27.06.2018 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht 
beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2015:
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Juli 2018

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.07.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 10.07.2018 13.07.2018 06.07.2018

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 10.07.2018 13.07.2018 06.07.2018

Sozialversicherung⁵ 27.07.2018 entfällt entfällt
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Hälftiges Miteigentum an außerhäusli-
chem Arbeitszimmer

Ein Ehepaar kaufte zwei Wohnungen in 
einem Mehrfamilienhaus, die dann jeweils 
im hälftigen Miteigentum der Ehepartner 
standen. Dafür nahm das Ehepaar ge-
meinsam ein Darlehn auf. Zins und Tilgung 
zahlten sie von ihrem gemeinsamen Konto. 
Eine der Wohnungen nutzte die Ehefrau als 
steuerlich anerkanntes außerhäusliches Ar-
beitszimmer. Das Finanzamt berücksichtigte 
die nutzungsabhängigen Kosten wie Ener-
gie- und Wasserkosten in voller Höhe als 
Werbungskosten, während es Abschreibung 
und Schuldzinsen nur zur Hälfte zum Abzug 
zuließ.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffas-
sung des Finanzamts. Bei gemeinschaft-
lichem Erwerb einer Wohnung ist davon 
auszugehen, dass jeder Miteigentümer die 
Anschaffungskosten entsprechend seinem 
Miteigentumsanteil getragen hat. Grund-
stücksorientierte Kosten wie Abschreibung, 
Grundsteuern, Versicherungen und Schuld-
zinsen können daher nur entsprechend den 
Miteigentumsanteilen zu Werbungskosten 
führen.

E I N K O M M E N S T E U E R

Bewertung des privaten Nutzungswerts 
von Importfahrzeugen

Wird der private Nutzungswert eines mehr-
heitlich betrieblich genutzten Kraftfahrzeugs 
nach der 1 % Methode ermittelt, ist dessen 
inländischer Bruttolistenpreis zugrunde zu 
legen. Bei Importfahrzeugen, für die es 
keine inländischen Bruttolistenpreise gibt, ist 
nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs wie 
folgt vorzugehen:

Ist das Fahrzeug mit einem bau  und ty-
pengleichen inländischen Fahrzeug ver-
gleichbar, ist dessen Bruttolistenpreis anzu-
setzen. Andernfalls kann man sich an den 
inländischen Endverkaufspreisen freier Im-
porteure orientieren. Im entschiedenen Fall 
wurde der tatsächlich in Rechnung gestellte 
Bruttopreis zugrunde gelegt.

Ein ausländischer Listenpreis kann nicht 
angesetzt werden. Dieser spiegelt nicht die 
Preisempfehlung des Herstellers wider, die 
für den inländischen Neuwagenmarkt gilt.
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Dienstwagen für Ehepartner mit Mini-
job

Ein Unternehmer beschäftigte seine Ehefrau 
im Rahmen eines Minijobs als Büro-, Orga-
nisations- und Kurierkraft. Den betrieblichen 
Pkw, den er ihr dafür zur Verfügung stellte, 
durfte die Ehefrau auch privat fahren. Das 
Finanzamt erkannte das Arbeitsverhältnis 
nicht an, da es einem Fremdvergleich nicht 
standhielte. Infolge versagte es die Berück-
sichtigung des Lohnaufwands sowie der 
Pkw Kosten für das der Ehefrau überlassene 
Fahrzeug als Betriebsausgaben.

Das Finanzgericht Köln widersprach dem 
Finanzamt. Obwohl die vorliegende Gestal-
tung im Rahmen eines Minijob-Arbeitsver-
hältnisses ungewöhnlich sei, hielten Vertrag 
und Durchführung dem Fremdvergleich 
stand. Zwar sei die gewährte Vergütung in 
Gestalt eines Bar- und Sachlohns angesichts 
eines geringfügigen Beschäftigungsverhält-
nisses selten. Dennoch hielt sie das Gericht 
deshalb nicht automatisch für unüblich.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

E I N K O M M E N S T E U E R

Krankenversicherungsbeiträge nur für 
eine Basisabsicherung abziehbar

Beiträge zu Krankenversicherungen sind als 
Sonderausgaben abziehbar, soweit diese zur 
Erlangung eines sozialhilfegleichen Versor-
gungsniveaus erforderlich sind. Entschei-
dendes Kriterium ist die Erforderlichkeit der 
Beiträge. Beiträge zur doppelten oder mehr-
fachen Absicherung des verfassungsrechtlich 
gebotenen Versorgungsniveaus sind nicht 
erforderlich, da die Basisversorgung bereits 
durch eine Krankenversicherung gewährleis-
tet ist.

Der Bundesfinanzhof hat deshalb entschie-
den, dass die Zahlung von Pflichtbeiträgen 
zur Basisabsicherung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung den Abzug ebenfalls 
gezahlter Basisversicherungsbeiträge zur 
privaten Krankenversicherung als Sonder-
ausgaben oder als außergewöhnliche Belas-
tung ausschließt.

Die Beiträge sind nur im Rahmen der für 
Vorsorgeaufwendungen vorgesehenen 
Höchstgrenze nach einer Günstigerprüfung 
abzugsfähig.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Keine Steuerbefreiung für ehrenamtlich 
ausgeübte Tätigkeit bei schädlichem 
Zusammenhang mit einer nichtselbst-
ständigen Haupttätigkeit

Aufwandsentschädigungen für
_nebenberufliche Tätigkeiten als 
Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, 
Betreuer oder für eine vergleichbare 
nebenberufliche Tätigkeit,

_nebenberufliche künstlerische Tätig-
keiten oder

_die nebenberufliche Pflege alter, 
kranker oder behinderter Menschen

sind unter bestimmten Voraussetzungen bis 
zur Höhe von 2.400 € im Jahr steuerfrei.

Eine Tätigkeit wird nach einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs nicht nebenberuflich aus-
geübt, wenn sie als Teil einer Hauptleistung 
anzusehen ist. Dies ist der Fall, wenn für 
denselben Arbeitgeber eine weitere Be-
schäftigung ausgeübt wird, beide Tätigkeiten 
gleichartig sind und die Nebentätigkeit unter 
ähnlichen organisatorischen Bedingun-
gen wie die Hauptleistung ausgeübt wird. 
Eine Steuerbefreiung kommt dann nicht 
in Betracht. Für die Befreiung ist es zudem 
schädlich, wenn der Steuerpflichtige mit der 
Nebentätigkeit eine ihm aus seinem Dienst-
verhältnis faktisch oder rechtlich obliegende 
Nebenpflicht erfüllt.

Steuerfreie Überlassung eines Compu-
ters an einen Arbeitnehmer

Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern 
betriebliche Datenverarbeitungs- und Kom-
munikationsgeräte zur privaten Nutzung 
steuerfrei überlassen. Darunter fallen bspw. 
PCs, Laptops, Tablets oder Smartphones. Ob 
dies durch Gehaltsumwandlung geschieht 
oder die Arbeitnehmer die Überlassung 
zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn er-
halten, ist für die Steuerfreiheit unerheblich.

Die Nutzung ist allerdings dann nicht steu-
erfrei, wenn der Arbeitgeber einen PC von 
einem Dritten least und in einem Über-
lassungsvertrag mit seinem Arbeitnehmer 
Regelungen aufnimmt, nach denen diesem 
der PC (Leasinggegenstand) zuzurechnen 
ist. Denn dann wird kein betriebliches Gerät 
überlassen.

So hat es das Sächsische Finanzgericht 
entschieden. Im zugrunde liegenden Fall war 
nach den Regelungen des Vertrags mit dem 
Leasinggeber zwar der PC dem Arbeitge-
ber (Leasingnehmer) zuzurechnen. Da der 
Arbeitgeber allerdings mit seinem Arbeit-
nehmer vereinbart hatte, dass dieser die 
Pflichten aus dem Leasingvertrag übernimmt 
und die entsprechenden Rechte abgetreten 
erhält, erfolgte die endgültige Zurechnung 
des Geräts zum Arbeitnehmer.
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Besteuerung der Kapitalabfindung aus 
einem Altersvorsorgevertrag

Beiträge zum Aufbau einer kapitalgedeck-
ten zusätzlichen Altersvorsorge sind unter 
bestimmten Voraussetzungen als Sonder-
ausgaben abzugsfähig. Der Sonderausga-
benabzug wird ergänzt um eine progres-
sionsunabhängige Altersvorsorgezulage. 
Damit das im Rahmen der geförderten 
Altersvorsorge aufgebaute Altersvorsor-
gevermögen auch tatsächlich im Alter zur 
Verstärkung der Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung bzw. zur Aufstockung 
der Pension zur Verfügung steht, ist genau 
festgelegt, auf welche Weise es zu einer 
Auszahlung von gefördertem Altersvorsor-
gevermögen kommen darf. Das Altersvor-
sorgevermögen darf nicht schädlich verwen-
det werden.

E I N K O M M E N S T E U E R

Das Finanzgericht Köln hat entschieden, 
dass die Abfindung einer Kleinbetragsrente 
statt einer ursprünglich vorgesehenen mo-
natlichen Rentenzahlung keine schädliche 
Verwendung sei. Die gewährten Zulagen 
seien nicht zurückzuzahlen. Die Abfindung 
der Kleinbetragsrente sei allerdings in voller 
Höhe einkommensteuerpflichtig. Eine Tari-
fermäßigung (Fünftelregelung) komme nicht 
zur Anwendung.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

Hinweis: Das Urteil betrifft einen Fall aus 
dem Jahr 2015. Ab dem 1. Januar 2018 kann 
für die Abfindung einer Kleinbetragsrente 
grundsätzlich die Tarifermäßigung Anwen-
dung finden.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Freibetrag für den Betreuungs- und 
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf 
eines minderjährigen Kinds

Der Übertragung des Betreuungsfreibetrags 
auf den anderen Elternteil kann der Eltern-
teil, bei dem das minderjährige Kind nicht 
gemeldet ist, widersprechen, wenn er das 
Kind regelmäßig in einem nicht unwesentli-
chen Umfang betreut.

Regelmäßige Betreuung in einem nicht un-
wesentlichen Umfang bedeutet einen nicht 
nur gelegentlichen Umgang mit dem Kind, 
der erkennen lässt, dass der Elternteil die 
Betreuung mit einer gewissen Nachhaltigkeit 
wahrnimmt, d. h. fortdauernd und immer 
wieder in Kontakt zu dem Kind steht. Bei nur 
kurzzeitigem, anlassbezogenem Kontakt (z. 
B. Geburtstag, Weihnachten, Ostern) liegt 
eine Betreuung in unwesentlichem Umfang 

vor. Ein nicht unwesentlicher Umfang der 
Betreuung liegt typischerweise vor, wenn ein 
regelmäßiger Umgang an Wochenenden 
und in den Ferien vereinbart ist. Vereinfa-
chend kann bei einem zeitlichen Betreu-
ungsanteil von jährlich 10 % eine Betreuung 
in nicht unwesentlichem Umfang angenom-
men werden.

Im entschiedenen Fall reichte eine Betreuung 
im zweiwöchigen Rhythmus am Wochen-
ende sowie während der Hälfte der Ferien 
aus. Diese Regelung war im Vorfeld für das 
gesamte Streitjahr vereinbart.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Verfahrensweg zur Korrektur eines un-
berechtigt ausgewiesenen Umsatzsteu-
erbetrags

Wer als Aussteller einer Rechnung die 
Umsatzsteuer gesondert ausweist, obwohl 
er dazu nicht berechtigt ist, schuldet dem 
Finanzamt diesen Betrag. Will er die Rech-
nung später wirksam berichtigen, muss er 
ein schriftliches Antragsverfahren einhalten. 
An dessen Anfang steht der schriftliche Be-
richtigungsantrag beim zuständigen Finanz-
amt. Erst nach der Prüfung, ob die Berichti-

U M S AT Z S T E U E R

gungsvoraussetzungen erfüllt sind, und der 
nachfolgenden Zustimmung des Finanzamts 
kann die Korrektur durchgeführt werden.

(Quelle: Gerichtsbescheid des Finanzgerichts Baden-Württemberg)
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M I E T E R  /  V E R M I E T E R

Vermieter trägt Darlegungs  und Be-
weislast bei Betriebskostenabrechnung 

Stellt ein Vermieter extrem hohe Nach-
forderungen im Rahmen der Betriebskos-
tenabrechnung, hat er für die erhobene 
Forderung den Beweis zu erbringen, dass 
die abgerechneten Kosten auch tatsächlich 
angefallen sind. Der Mieter muss den Nach-
forderungsbetrag nicht zahlen, wenn die 
ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen 
Fehlers in der Abrechnung besteht. Dies hat 
der Bundesgerichtshof entschieden.

In dem entschiedenen Fall sollte ein Mieter 
für seine Wohnung in einem Mehrfamilien-
haus eine ungewöhnlich hohe Nachzahlung 
leisten. Er sollte angeblich fast die Hälfte 
der Heizenergie des gesamten Mehrfami-
lienhauses verbraucht haben, wobei seine 
Wohnung gerade einmal 13 % der gesamten 
Wohnfläche ausmachte. Der Mieter forder-
te die Vorlage der Ablesebelege der Ver-

brauchseinheiten für die übrigen Wohnun-
gen und verweigerte die Nachzahlung. Der 
Vermieter verweigerte die Einsichtnahme in 
die Unterlagen und klagte auf Zahlung der 
Betriebskosten.

Nach Auffassung des Gerichts hat der Mieter 
zu Recht die Nachzahlung verweigert. Denn 
nicht der Mieter habe die Unrichtigkeit der 
Abrechnung darzulegen und zu beweisen, 
sondern der Vermieter deren Richtigkeit. 
Zudem sei der Mieter zur Zahlungsver-
weigerung berechtigt gewesen, da ihm die 
Abrechnungsunterlagen nicht vollständig zur 
Verfügung gestellt worden seien. Der Mieter 
habe das Recht, die erstellte Betriebskosten-
abrechnung des Vermieters zu prüfen und 
hierzu alle erforderlichen Unterlagen des 
Vermieters einzusehen, soweit dies zur sach-
gerechten Überprüfung erforderlich ist.
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Feststellung der Zahlungsunfähigkeit 
einer GmbH

Tritt bei einer GmbH Zahlungsunfähigkeit 
ein, muss der Geschäftsführer einen Insol-
venzantrag stellen und darf grundsätzlich 
keine Zahlungen mehr leisten. Verstößt der 
Geschäftsführer gegen seine Insolvenzan-
tragspflicht, muss er mit erheblichen straf- 
und zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Zahlungsunfähigkeit bedeutet, dass der 
Schuldner die fälligen Zahlungspflichten 
nicht erfüllen kann. Sie liegt regelmäßig vor, 
wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, 
innerhalb von drei Wochen die benötigten 
Finanzmittel zu beschaffen, um die Liquidi-
tätslücke auf unter 10 % zurückzuführen.

Nach Auffassung der zuständigen Senate 
für Insolvenz- und Strafrecht des Bundes-
gerichtshofs sind in der Liquiditätsbilanz zur 
Feststellung der Zahlungsunfähigkeit die 
im maßgeblichen Zeitpunkt verfügbaren 
und innerhalb von drei Wochen flüssig zu 

machenden Mittel zu den am selben Stich-
tag fälligen und eingeforderten Verbind-
lichkeiten in Beziehung zu setzen. Für die 
Berechnung nicht explizit erwähnt werden 
die innerhalb von drei Wochen nach dem 
Stichtag fällig werdenden und eingeforder-
ten Verbindlichkeiten, sog. Passiva II.

Der für das Gesellschaftsrecht zuständige 
Senat des Bundesgerichtshofs hat in sei-
ner Rechtsprechung nunmehr ausdrücklich 
verlangt, dass bei Prüfung der Zahlungs-
unfähigkeit auch die Passiva II einbezogen 
werden.

Hinweis: Ob sich die anderen Senate dieser 
Rechtsauffassung anschließen, bleibt abzu-
warten. GmbH-Geschäftsführern ist aber 
dringend zu empfehlen, bei der Prüfung der 
Zahlungsunfähigkeit der GmbH heute schon 
die Passiva II zu berücksichtigen.

Z I V I L R E C H T


